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Vertragsparteien: 

Kanzlei (Informationen aus dem Berufsregister) 

Name:  ____________________________ 

Anschrift: ____________________________ 

____________________________ 

Teilnehmernummer: ____________________________ (von BStBK vergeben) 

– nachfolgend: Nutzer –

Registrierung ist erfolgt durch: 

Name:  ______________________________ 

und 

Bundessteuerberaterkammer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Behrenstraße 42 
10117 Berlin 

– nachfolgend: BStBK –

Vorbemerkung 
Dieser Vertrag dient der Nutzung einer Datenbank zur Verwaltung von Vollmachtsdaten im 
Sinne des § 80a der Abgabenordnung und deren Übermittlung an die Landesfinanzbehörden 
im Sinne von § 86 Abs. 2 Nr. 12 StBerG.

__________________________________________________________________________ 
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1 Vertragsgegenstand 

1.1 Gegenstand des Vertrages ist die entgeltliche Nutzung der Anwendung Vollmachtsda-
tenbank (VDB) durch den Nutzer über das Internet und die Überlassung von Speicher-
platz. 

1.2 Die BStBK erbringt ihre Leistungen im Zusammenhang mit der VDB gemäß der „Leis-
tungsbeschreibung der Anwendung Vollmachtsdatenbank“ („Leistungsbeschreibung“). 
Die Leistungsbeschreibung kann jederzeit auf der Webseite 
https://www.bstbk.de/de/themen/vollmachtsdatenbank eingesehen und ausgedruckt 
werden. 

2 Vertragsbedingungen VDB 

Nachrangig zu diesem Nutzungsvertrag gelten die Vertragsbedingungen für die An-
wendung Vollmachtsdatenbank (VDB). Die Vertragsbedingungen für die Anwendung 
Vollmachtsdatenbank (VDB) können unter https://www.bstbk.de/de/themen/voll-
machtsdatenbank eingesehen und ausgedruckt werden. 

3 Nutzungsrechte 

3.1 Die BStBK räumt dem Nutzer das nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht un-
terlizensierbare und zeitlich auf die Laufzeit dieses Vertrages beschränkte Recht ein, 
die VDB entsprechend der Leistungsbeschreibung unter Einhaltung der Vorgaben die-
ses Vertrages zu nutzen. 

3.2 Die Nutzungsrechte gemäß Ziffer 3.1 gelten auch für in der VDB angelegte und freige-
schaltete Unterbevollmächtigte des Nutzers, die über eine Zugangsauthentifizierung 
gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer 1.2 Unterpunkt Berechtigungsmanagement ver-
fügen. Ist ein allgemeiner Vertreter (§ 69 StBerG) des Nutzers bestellt, gilt Satz 1 ent-
sprechend. 

3.3 Das Nutzungsrecht gemäß Ziffer 3.1 und 3.2 erlischt, wenn die Bestellung des Nutzers 
zu dem Berufsträger, als der er sich für die VDB registriert hat, oder die Anerkennung 
des Nutzers als Berufsträgergesellschaft erlischt, zurückgenommen oder widerrufen 
wird. Wird ein Praxisabwickler (§ 70 StBerG) oder Praxistreuhänder (§ 71 StBerG) der 
Kanzlei des Nutzers bestellt, so hat dieser ein Nutzungsrecht gemäß Ziff. 3.1 für die 
Dauer der Bestellung; Ziff. 3.2 Satz 1 findet entsprechende Anwendung. 

3.4 Bei Erlöschen des Nutzungsrechts gemäß Ziff. 3.3 und auch bei jedem anderweitigen 
Erlöschen des Nutzungsrechts wird der Zugriff auf die VDB gesperrt. 

4 Vergütung, Rechnungsstellung 

4.1 Die Vergütung für die Nutzung der VDB (ohne Service) beträgt pro Kalenderjahr pro 
Vollmacht 0,60 € zuzüglich Umsatzsteuer, sofern anwendbar. Die Vergütung wird auch 
dann in voller Höhe erhoben, wenn die Vollmachten unterjährig angelegt und/oder ge-
löscht wurden. Ebenso wird die Vergütung in voller Höhe erhoben, wenn der Nutzungs-
vertrag unterjährig endet. 

4.2 Die Rechnungsstellung für die Vergütung gemäß Ziffer 4.1 erfolgt einmal jährlich nach-
schüssig auf Basis der Zählung der Anzahl der Vollmachten des Nutzers. Das gilt auch 
im Fall einer unterjährigen Vertragsbeendigung. 

4.3 Die Vergütung für kostenpflichtige Serviceleistungen wird gemäß der „Leistungsbe-
schreibung Service für die Nutzer der Vollmachtsdatenbank“ („Leistungsbeschreibung 
Service“) jährlich abgerechnet. Die Leistungsbeschreibung Service kann jederzeit un-
ter https://www.bstbk.de/de/themen/vollmachtsdatenbank eingesehen und ausge-
druckt werden. 
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4.4 Die BStBK ist berechtigt, die Berechnungsintervalle zugunsten des Nutzers anzupas-
sen, wenn dies zu keiner Erhöhung der Vergütung führt. Einwände gegen die Rech-
nungsstellung sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Wochen schriftlich bei 
der BStBK geltend zu machen. Ansonsten gilt die Rechnung als genehmigt; etwaige 
Überzahlungen können dann nur nach den §§ 812 ff. BGB zurückgefordert werden. 
Die BStBK wird den Nutzer in der Rechnung auf diese Rechtsfolge gesondert hinwei-
sen. 

4.5 Der Nutzer erteilt der BStBK ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat zur Einziehung fälliger 
Zahlungen und weist sein Kreditinstitut gleichzeitig an, die von der BStBK auf sein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Es gelten die mit dem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. Die Ankündigungsfrist für die Fälligkeit der SEPA-Basislast-
schrift-Zahlung und den bevorstehenden SEPA-Basislastschrift-Einzug (Vorabinforma-
tion) beträgt 5 Kalendertage. Die Vorabinformation erfolgt an die vom Nutzer zuletzt 
mitgeteilte E-Mailadresse. 

4.6 Rechnungen werden ausschließlich elektronisch erstellt und übermittelt. Der Nutzer 
stellt sicher, dass ihm die elektronischen Rechnungen der BStBK sowie die Vorabin-
formation (siehe vorstehend) zugehen können. Wenn die Gründe der Nichtzustellbar-
keit der elektronischen BStBK-Rechnung und/oder der Vorabinformation in der Sphäre 
des Nutzers liegen, so gehen diese Gründe zu Lasten des Nutzers. Wenn der Nutzer 
davon Kenntnis erhält, dass er eine elektronische Rechnung und/oder Vorabinforma-
tion der BStBK nicht empfangen konnte, informiert er die BStBK unverzüglich darüber. 
Die BStBK wird dann erneut ein Mehrstück der elektronischen BStBK-Rechnung ver-
senden. Der Nutzer hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass das angegebene Konto 
eine ausreichende Deckung aufweist. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kon-
todeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung durch den Nutzer 
nicht eingelöst oder widerspricht der Nutzer der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht 
berechtigt ist, hat der Nutzer die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts 
entstehenden Gebühren zu tragen. Zudem befindet er sich ab diesem Zeitpunkt im 
Verzug. 

4.7 Die Zahlung aller Rechnungsbeträge ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsda-
tum ohne Abzug fällig, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation. Mit 
Ablauf dieser Frist kommt der Nutzer in Verzug (siehe vorstehend). 

4.8 Die BStBK ist berechtigt, die Nutzung der VDB für den Nutzer einzuschränken oder 
ganz zu sperren, wenn dieser das Nutzungsentgelt trotz einer an die vom Nutzer zuletzt 
mitgeteilte E-Mailadresse gerichteten Mahnung nicht innerhalb der darin gesetzten, 
angemessenen Frist entrichtet hat. Das gilt nicht, wenn die Mahnung von der BStBK 
wegen einer technischen Störung in der Sphäre der BStBK nicht übermittelt werden 
kann. 

5 Zustimmungen des Nutzers 

5.1 Die Aktivierung der Daten des Nutzers aus dem Berufsregister seiner Kammer 
(Stammdaten) in der VDB ist für die Nutzung der VDB erforderlich. Die Stammdaten 
werden mit der Aktivierung in der VDB lesbar. 

5.2 Eine Zählung der gespeicherten Vollmachten ist im Servicefall und zu Abrechnungs-
zwecken erforderlich. 

5.3 Die Übermittlung der eingegebenen Vollmachtsdaten, der Stammdaten sowie Authen-
tifizierungs- und Identifizierungsdaten an die Finanzverwaltung sind für die Zwecke die-
ses Nutzungsvertrags erforderlich. 

5.4 Darüber hinaus behält sich die BStBK die Verarbeitung von Daten in den gesetzlich 
zulässigen Fällen auch unabhängig von Zustimmungen des Nutzers oder des Vertre-
ters des Nutzers vor. 
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6 Mitwirkungspflichten des Nutzers 

6.1 Eine Nutzung der VDB ist nur auf der Grundlage einer entsprechenden Vollmacht des 
Mandanten zulässig. Der Nutzer ist verpflichtet, vor Eingabe von Vollmachtsdaten in 
die VDB von seinen Mandanten eine schriftliche Vollmacht unter Verwendung des amt-
lichen Musters der Finanzverwaltung einzuholen. Der jeweilige Mandant muss in die 
Nutzung der VDB durch den Nutzer einwilligen; darüber hinaus bleibt die Möglichkeit 
der BStBK unberührt, die personenbezogenen Daten auf Basis anderer Rechtsgrund-
lagen zu verarbeiten. 

6.2 Die unter Ziffer 6.1 genannten schriftlichen Vollmachten müssen vom Nutzer auch bei 
Nutzung der VDB im Original aufbewahrt werden, zumal die Finanzverwaltung weiter-
hin berechtigt ist, die Vorlage dieser schriftlichen Vollmachten zu verlangen. 

6.3 Der Nutzer ist verpflichtet, Änderungen oder den Wegfall einer Vollmacht unverzüglich 
in die VDB einzutragen. 

6.4 Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass in der VDB stets die aktuelle und richtige E-
Mail-Adresse zu seiner Erreichbarkeit angegeben ist. 

7 Auftragsverarbeitung 

7.1 Gegenstand der Verarbeitung 
Die BStBK verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Nutzers (Auftragsver-
arbeitung). Dies umfasst alle Tätigkeiten, die die BStBK gemäß dem Nutzungsvertrag 
und den darin in Bezug genommenen Dokumenten erbringt und die eine Auftragsver-
arbeitung darstellen. 

7.2 Dauer der Verarbeitung 
Die Verarbeitung erfolgt während der Laufzeit dieses Vertrages. 

7.3 Art und Zweck der Verarbeitung 
a. Die Art der Verarbeitung ist durch die Leistungsbeschreibung festgelegt.
b. Zwecke der Verarbeitung sind alle zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung

erforderlichen Vertragszwecke.
7.4 Art der personenbezogenen Daten und Kategorien betroffener Personen
a. Art der personenbezogenen Daten sind

i. Daten der Mandanten der Kammermitglieder, nämlich Stamm- und Bewegungs-

daten, z.B. Identifikationsdaten (Name, Geburtsdatum, Steuer-ID, Steuernum-

mern des Vollmachtgebers); Adressdaten der Vollmachtnehmer; Vertrags-

stammdaten; Vertragsabrechnungsdaten; Übermittlungsprotokolle mit Referenz-

nummer.

ii. Hiervon umfasst sind auch besondere Kategorien personenbezogener Daten.

iii. Daten der Kammermitglieder als Anwender der VDB, nämlich Aufzeichnung von

Interaktionen des Anwenders bei der Nutzung der VDB und damit zusammen-

hängende personenbezogene Daten des Anwenders, z. B. Identifikationsdaten

(z. B. Name, SCID); Benutzereinstellungen.

b. Kategorien betroffener Personen sind insbesondere
i. Mandant/direkter Geschäftspartner,

ii. Anwender/Nutzer des Programms.

7.5 Pflichten und Rechte des Nutzers
a. Ungeachtet der Pflichten der BStBK gemäß nachfolgender Ziff. 7.8 ist der Nutzer im

Rahmen dieser Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung für die Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit
der Datenweitergabe an die BStBK sowie für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung al-
lein verantwortlich (»Verantwortlicher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO). Dies gilt
auch im Hinblick auf die in dieser Vereinbarung geregelten Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung und die Beschreibung der betroffenen Daten.
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b. Der Nutzer hat die BStBK unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er im Hin-
blick auf die Verarbeitung bezüglich datenschutzrechtlicher Bestimmungen Fehler oder
Unregelmäßigkeiten feststellt.

c. Der Nutzer nennt der BStBK bei Bedarf den Ansprechpartner für im Rahmen dieser
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung anfallende Datenschutzfragen.

d. Weitere Pflichten und Rechte des Nutzers ergeben sich aus den nachfolgenden Rege-
lungen dieser Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung und der DS-GVO sowie den da-
zugehörigen gesetzlichen Bestimmungen.

7.6 Verarbeitung auf dokumentierte Weisung
a. Die BStBK - und jede ihr unterstellte Person - darf die personenbezogenen Daten nur

im Rahmen der Leistungsbeschreibung und der jeweiligen vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen der BStBK und dem Nutzer und der Weisungen des Nutzers verarbeiten,
außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Artikel 28 Abs. 3 Satz 2 lit.a DS-GVO
vor. Die BStBK nimmt Weisungen des Nutzers in schriftlicher Form sowie über die
hierfür von der BStBK angebotenen elektronischen Formate entgegen. Mündliche Wei-
sungen sind durch den Nutzer unverzüglich schriftlich oder in einem hierfür von der
BStBK angebotenen elektronischen Format zu bestätigen.

b. Die BStBK informiert den Nutzer unverzüglich, wenn sie der Auffassung ist, dass eine
Weisung gegen anwendbare Gesetze verstößt. Die BStBK darf die Umsetzung der
Weisung solange aussetzen, bis sie vom Nutzer bestätigt oder abgeändert wurde und
der Nutzer die BStBK von den rechtlichen Folgen der Weisung freistellt.

c. Sind die Weisungen des Nutzers nicht vom vertraglich vereinbarten Leistungsumfang
umfasst, werden diese als Antrag auf Leistungsänderung behandelt. Bei Änderungs-
vorschlägen teilt die BStBK dem Nutzer mit, welche Auswirkungen sich auf die verein-
barten Leistungen, insbesondere die Möglichkeit der Leistungserbringung, Termine
und Vergütung ergeben. Ist BStBK die Umsetzung der Weisung nicht zumutbar, so ist
die BStBK berechtigt, die Verarbeitung zu beenden.

d. Die Parteien vereinbaren, dass die BStBK berechtigt ist, die personenbezogenen Da-
ten - unter Beachtung der zwingend anwendbaren Vorschriften - an Dienstleister in
einem Drittland zu übermitteln, insbesondere zur Fehleranalyse betreffend das Re-
chenzentrum als solches. Die Information, an welche Dienstleister in welchem Drittland
die Daten für welche Zwecke übermittelt werden, kann der Nutzer im Dokument „Wei-
tere Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO und Übermittlung personenbezogener
Daten in ein Drittland“ (Link) abrufen.

e. Der Einsatz von Dienstleistern in Drittländern setzt voraus, dass die Vorgaben von Art.
46 bis Art. 49 DSGVO eingehalten werden. Soweit dafür von der Europäischen Kom-
mission genehmigte Standardvertragsklauseln verwendet werden, werden diese zwi-
schen dem Dienstleister und dem Nutzer abgeschlossen. Der Nutzer bevollmächtigt
die BStBK zum Abschluss entsprechender Standardvertragsklauseln und berechtigt
die BStBK zur Erteilung von Untervollmachten.

7.7 Verpflichtung zur Vertraulichkeit
Die BStBK gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

7.8 Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung
a. Die BStBK gestaltet in ihrem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation

so, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt wer-
den, dass die Verarbeitung gemäß den Anforderungen der DS-GVO erfolgt und den
Schutz für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gewährleistet. Die BStBK
ergreift in ihrem Verantwortungsbereich alle gemäß Art. 32 DS-GVO erforderlichen
Maßnahmen.
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b. Die BStBK behält sich vor, die der VDB zugrundeliegende Software entsprechend ge-
änderten gesetzlichen Anforderungen, dem technischen Fortschritt und den aktuellen
Sicherheitsbedürfnissen fortzuentwickeln und anzupassen. Die hierdurch erforderlich
werdenden geänderten, jeweils aktuell geltenden technischen und organisatorischen
Maßnahmen kann der Nutzer im Dokument „Technische und organisatorische Maß-
nahmen der BStBK“ (Link) einsehen. Die dort hinterlegten Angaben sind Mindestanga-
ben. In einzelnen Fällen kann das Schutzniveau höher sein, beispielsweise bei durch
weitere Auftragsverarbeiter (siehe Ziffer 7.9) der BStBK getroffenen Maßnahmen. Der
Nutzer hat sich vor Abschluss der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung und anschlie-
ßend in regelmäßigen Abständen über diese technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zu informieren. Der Nutzer trägt die Verantwortung dafür, dass die jeweils ak-
tuell geltenden, vertraglich vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnah-
men für die Risiken der zu verarbeitenden Daten ein angemessenes Schutzniveau bie-
ten. Eine Änderung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen
bleibt der BStBK vorbehalten, sofern das Schutzniveau nach DS-GVO nicht unter-
schritten wird.

7.9 Weitere Auftragsverarbeiter
a. Der Nutzer erteilt der BStBK die allgemeine Genehmigung, weitere Auftragsverarbeiter

im Sinne des Art. 28 DS-GVO in Anspruch zu nehmen, insbesondere zur Fehlerana-
lyse betreffend das Rechenzentrum als solches.

b. Die jeweils aktuell eingesetzten, weiteren Auftragsverarbeiter kann der Nutzer im Do-
kument „Weitere Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO und Übermittlung perso-
nenbezogener Daten in ein Drittland“ (Link) abrufen.

c. BStBK informiert den Nutzer, wenn sie eine Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung
oder die Ersetzung weiterer Auftragsverarbeiter beabsichtigt. Die Änderungen kann
der Nutzer im Dokument „Weitere Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO und Über-
mittlung personenbezogener Daten in ein Drittland“ (Link) abrufen. Der Nutzer kann
gegen derartige Änderungen Einspruch erheben. 

d. Der Einspruch gegen die beabsichtigte Änderung ist innerhalb von 4 Wochen nach
Zugang der Information über die Änderung gegenüber der BStBK zu erheben. Im Fall
des Einspruchs kann die BStBK nach eigener Wahl die Leistung ohne die beabsichtigte
Änderung erbringen oder - sofern die Erbringung der Leistung ohne die beabsichtigte
Änderung der BStBK nicht zumutbar ist - die von der Änderung betroffene Leistung
gegenüber dem Nutzer innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Einspruchs kündi-
gen.

e. Erteilt die BStBK Aufträge an weitere Auftragsverarbeiter, so obliegt es der BStBK, ihre
datenschutzrechtlichen Pflichten aus diesem Vertrag auf den weiteren Auftragsverar-
beiter zu übertragen.

7.10 Unterstützung des Verantwortlichen (Nutzers) im Hinblick auf Betroffenenrechte
a. Bei seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III

der DS-GVO genannten Rechte der betroffenen Person unterstützt die BStBK den Nut-
zer nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen.

b. Die BStBK ist berechtigt, für diese Leistungen eine gesonderte, angemessene Vergü-
tung vom Nutzer zu verlangen.

7.11 Unterstützung des Verantwortlichen (Nutzers) im Hinblick auf die Sicherheit personen-
bezogener Daten

a. Die BStBK unterstützt unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihr zur
Verfügung stehenden Informationen den Nutzer bei der Einhaltung der in den Artikeln
32 bis 36 DS-GVO genannten Pflichten.

b. Die BStBK ist berechtigt, für diese Leistungen eine gesonderte, angemessene Vergü-
tung vom Nutzer zu verlangen.
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7.12 Umgang mit den Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen 
Nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen löscht die BStBK nach 
Wahl des Nutzers entweder alle personenbezogenen Daten oder gibt sie dem Nutzer 
zurück, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder nach deutschem Recht eine Verpflich-
tung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht oder sich aus diesem 
Vertrag und den darin in Bezug genommenen Dokumenten etwas anderes ergibt. 

7.13 Informationen und Überprüfungen zum Nachweis der Einhaltung der Pflichten 
a. Die BStBK stellt dem Nutzer alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Ein-

haltung der in Art. 28 DS-GVO niedergelegten Pflichten zur Verfügung und ermöglicht
Überprüfungen - einschließlich Inspektionen -, die vom Nutzer oder einem anderen von
diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, und wirkt daran mit. Sofern hierbei
die Kenntnisnahmemöglichkeit von vertraulichen Informationen besteht, ist die BStBK
berechtigt, eine Verschwiegenheitserklärung vom Nutzer und vom von diesem beauf-
tragten Prüfer zu verlangen.

b. Das Inspektionsrecht des Nutzers hat das Ziel, die Einhaltung der einem Auftragsver-
arbeiter obliegenden Pflichten gemäß der DS-GVO und dieses Vertrages zu überprü-
fen. Der Nachweis soll primär durch unabhängige Prüfberichte und Zertifizierungen er-
bracht werden. Sofern der Nutzer auf Basis tatsächlicher Anhaltspunkte berechtigte
Zweifel daran geltend macht, dass diese Prüfberichte bzw. Zertifizierungen unzu-
reichend oder unzutreffend sind, oder besondere Vorfälle im Sinne von Art. 33 Abs. 1
DS-GVO im Zusammenhang mit der Durchführung der Auftragsverarbeitung des Nut-
zers dies rechtfertigen, kann er Vor-Ort-Kontrollen durchführen. Sofern solche Vor-Ort-
Kontrollen durchgeführt werden, sind diese als Stichprobenkontrollen der für die Durch-
führung der Auftragsverarbeitung relevanten Bereiche auszugestalten und gegenüber
der BStBK rechtzeitig im Voraus, in der Regel (Ausnahme z.B. bei besonderen Vorfäl-
len) mindestens jedoch 14 Kalendertage vorher, schriftlich anzumelden. Das Gleiche
gilt für anlasslose Vor-Ort-Kontrollen. Die Ausübung des Inspektionsrechts darf den
Geschäftsbetrieb der BStBK nicht über Gebühr stören oder missbräuchlich sein.

c. Die BStBK ist berechtigt, für Inspektionen eine gesonderte, angemessene Vergütung
vom Nutzer zu verlangen.

7.14 Gegenseitige Unterstützung
Im Fall des Art. 82 DS-GVO verpflichten sich die Parteien, sich gegenseitig zu unter-
stützen und zur Aufklärung des zugrundeliegenden Sachverhalts beizutragen.

7.15 Verweise auf die DS-GVO
Alle in diesem Vertrag enthaltenen Verweise auf die DS-GVO gelten für die DS-GVO
in ihrer jeweils aktuellen Fassung bzw. etwaige Nachfolgeregelungen.

8 Haftungsbeschränkung 

8.1 Schadensersatzansprüche gegen die BStBK -gleich aus welchem Rechtsgrund- sind 
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf 
a) der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder
c) einer schuldhaft fehlerhaften Verletzung der Pflichten aus Ziff. 7.7 und 7.8 oder

einer anderen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regel-
mäßig vertrauen darf („Kardinalpflicht“),

durch die BStBK, ihre gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer oder Erfüllungsgehilfen. 
8.2 Bei Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit der Verletzung von Kardinal-

pflichten, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der BStBK, einem ihrer ge-
setzlichen Vertreter, Arbeitnehmer oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die Haftung der 
BStBK auf den Ersatz der bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen 
Schäden begrenzt. 
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8.3 Soweit die Haftung der BStBK ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter, ihrer Arbeitnehmer und Erfül-
lungsgehilfen. 

8.4 Wird die BStBK von einem Dritten hinsichtlich der VDB auf Schadensersatz in An-
spruch genommen, stellt der Nutzer sie, ihre gesetzlichen Vertreter, ihre Arbeitneh-
mer und Erfüllungsgehilfen umfassend (einschließlich angemessener Rechtsverfol-
gungs- und Rechtsverteidigungskosten, Auslagen, Gebühren, Steuern usw. sowie 
angemessener Vorschüsse) frei, wenn die Ursachen der Inanspruchnahme (im Ver-
hältnis zur BStBK) im Herrschafts- und Organisationsbereich des Nutzers gesetzt 
sind. Die gleiche Freistellungspflicht gilt für Schäden Dritter, die in irgendeiner Weise 
auf Versäumnisse bei dem Betrieb der VDB im Herrschafts- und Organisationsbe-
reich der BStBK gestützt werden, es sei denn, die Haftung beruhte auf 
a) der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder
c) der Verletzung von Kardinalpflichten.

8.5 Soweit Schadensersatzansprüche Dritter in irgendeiner Weise auf eine lediglich leicht
fahrlässige Verletzung dieser Kardinalpflichten gestützt werden und die in Ziffer 8.2
definierten, bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden über-
steigen, trifft den Nutzer die vorstehende Freistellungspflicht hinsichtlich des überstei-
genden Betrages.

9 Laufzeit, Kündigung 

9.1 Dieser Vertrag beginnt mit der elektronischen Bestätigung des Vertragsschlusses 
durch die BStBK, aber nicht vor dem 01. Juli 2020. Im Fall einer zwischen der BStBK 
und einem Dritten vereinbarten Vertragsüberleitung eines bereits zuvor mit dem Dritten 
bestehenden Vertrags zur Nutzung einer Vollmachtsdatenbank beginnt dieser Vertrag 
mit Zustimmung des Nutzers zum Vertragsübergang, jedoch nicht vor dem 01. Juli 
2020. 

9.2 Dieser Vertrag kann von der BStBK mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf eines 
jeden Kalenderhalbjahres ordentlich gekündigt werden. 

9.3 Der Nutzer kann den Vertrag jederzeit kündigen. Vergütung und Rechnungsstellung 
bleiben hiervon unberührt. Eine Kündigung des Nutzers muss durch elektronische Er-
klärung in der Vollmachtsdatenbank (Deregistrierung) erfolgen. 

9.4 Bei Erlöschen des Nutzungsrechts des Nutzers gemäß Ziff. 3.3 Satz 1 endet der Ver-
trag nach Ablauf von 6 Monaten; der Vertrag endet nicht, wenn innerhalb dieses Zeit-
raums ein Fall der Ziff. 3.3 Satz 2 eintritt. Mit Beendigung der Bestellung als Praxisab-
wickler (§ 70 StBerG) oder Praxistreuhänder (§ 71 StBerG) findet Satz 1 entspre-
chende Anwendung. 

9.5 Das Recht zu einer fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Seiten 
unbenommen.  

9.6 Mit Vertragsende wird der Zugriff auf die VDB gesperrt. Nach einer angemessenen 
Frist werden die dort gespeicherten Daten gelöscht. 

10 Sonstiges 

10.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und aller seiner Bestandteile - ein-
schließlich etwaiger Zusicherungen des Nutzers - bedürfen einer Vereinbarung in Text-
form, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann, und bedürfen des aus-
drücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung des 
Nutzungsvertrags handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.  

10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin. 

Vora
bin

for
mati

on



Vertragsbedingungen 
für die Anwendung Vollmachtsdatenbank (VDB) 

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
Bundessteuerberaterkammer  Seite 1 von 2 
  Stand April 2020 

1 Leistungsänderungen 

Es besteht Einigkeit, dass die Gewährleistung des Datenschutzes und des Steuergeheimnis-
ses oberste Priorität genießt. Die Bundessteuerberaterkammer („BStBK“) ist berechtigt, die 
vertraglich vereinbarte Leistung VDB entsprechend der aktuellen Rechtslage sowie der aktu-
ellen Sicherheitsstandards zu ändern, wenn 

1.1 Softwarelösungen Dritter, die in die VDB integriert sind, der BStBK nicht, nicht mehr 
oder nur noch in geänderter Form zur Verfügung stehen, ohne dass dies auf Umstände 
zurückzuführen ist, die die BStBK zu vertreten hat, 

1.2 neue gesetzliche oder behördliche Anforderungen eine Änderung notwendig machen, 

1.3 die vereinbarte Leistung nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, den Sicherheits-
bestimmungen oder dem Datenschutz entspricht oder ihre Lauffähigkeit nicht mehr ge-
währleistet ist oder 

1.4 die vereinbarte Leistung ganz oder teilweise gegen eine im Hinblick auf Funktionalität 
und Bedienungsfreundlichkeit gleich- oder höherwertige Leistung ausgetauscht wird. 

Dem Nutzer steht im Falle von Leistungsänderungen nach den vorstehenden Ziffern 1.1 und 
1.4 ein Sonderkündigungsrecht auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens zu. Derartige Leis-
tungsänderungen werden dem Nutzer mindestens zwei Monate vor ihrem Wirksamwerden 
schriftlich oder in Textform unter Hinweis auf das Sonderkündigungsrecht mitgeteilt. 
 

2 Einbindung in die Homepage der Kammer und Log-In; Untervollmachten 

Der Aufruf der VDB sowie die Nutzung der bereitgestellten Online-Anwendung erfolgt über die 
Homepage der Steuerberaterkammer des Nutzers. 

Zusätzlich kann das Login in die VDB selbst auch mit dem von der jeweiligen Steuerberater-
kammer zugelassenen Zugangsmedium oder - im laufenden Betrieb - mit freigeschalteten 
SmartCards (Untervollmachten) erfolgen. In diesem Falle erfolgt die Freischaltung der Smart-
Cards (Untervollmachten) durch den Nutzer. Der Nutzer kann SmartCards von der BStBK zu 
den jeweils geltenden Preisen und Bedingungen beziehen und für die VDB für Untervollmach-
ten freischalten. 
 

3 Erreichbarkeit 

Die URL kann grundsätzlich täglich 24h erreicht werden, gemessen am Ausgang des Rechen-
zentrums, in dem die VDB betrieben wird. Es gelten folgende Einschränkungen für die Erreich-
barkeit der URL: 

 Stromabschaltungen das Rechenzentrum betreffend; 

 Erforderliche Wartungstätigkeiten; 

 Maßnahmen, die im Rahmen der Weiterentwicklung des Systems, insbesondere 
technische Anpassungen und Verbesserungen des Bedienerkomforts, sowie si-
cherheitsrelevante Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Hinblick auf die Anbindung an 
GINSTER, jeweils im technisch notwendigen Umfang erfolgen und die Erreichbar-
keit der URL beeinflussen. 

Im Falle längerfristig planbarer oder regelmäßiger wartungs- und/oder weiterentwicklungsbe-
dingter Unterbrechungen werden diese dem Nutzer möglichst frühzeitig mitgeteilt. Derartige 
wartungs- und/oder weiterentwicklungsbedingte Unterbrechungen werden auf der Webseite 
der BStBK (Link) veröffentlicht. 
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4 Service zur Vollmachtsdatenbank 

Dem Nutzer der VDB steht mit Abschluss des Nutzungsvertrages der Service gemäß dem 
Dokument „Leistungsbeschreibung Service für die Nutzer der Vollmachtsdatenbank“ (Link) zur 
Verfügung. 
 

5 Aufrechnung 

Der Nutzer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrech-
nen. 
 

6 Abtretung von Ansprüchen 

Die Abtretung jeglicher Ansprüche des Nutzers gegen die BStBK an Dritte ist ausgeschlossen 
und dieser gegenüber unwirksam. 
 

7 Übermittlung an die Steuerverwaltung 

Die Datenübermittlung an die Finanzverwaltung erfolgt gemäß Abgabenordnung (AO). Die 
BStBK schuldet ausschließlich die technische Übermittlung sämtlicher zu übertragender Daten 
in verschlüsselter Form (Standard-ELSTER-Verfahren) im Auftrag des Nutzers an die Clea-
ringstelle (derzeit ELSTER-Clearing-Stelle). Die der Übermittlung an die Clearingstelle nach-
gelagerten Prozesse, die Freischaltung des Nutzers für die bei der Finanzverwaltung vorlie-
genden Mandantendaten und den Verteilprozess innerhalb der Finanzverwaltung definiert 
diese in eigener Verantwortung; diese Vorgänge gehören nicht zu dem von der BStBK ge-
schuldeten Leistungsumfang. 
 

8 Vertraulichkeit 

Als Dienstleister des Nutzers ist die BStBK in gleicher Weise wie der Nutzer zur besonderen 
Verschwiegenheit und Geheimhaltung im Hinblick auf ihr bekannt gewordene Tatsachen von 
Mandanten verpflichtet. Hiervon ausgenommen ist die Übermittlung der Vollmachten an die 
Finanzverwaltung gemäß dem Zweck der VDB. 
 
Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, soweit die Offenlegung z. B. aufgrund einer 
behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung zwingend erforderlich ist. Soweit dies im Einzel-
fall zulässig ist, wird die BStBK den Nutzer über die Pflicht zur Offenlegung vorab in Kenntnis 
setzen. 
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1 Leistungsumfang 

Diese Leistungsbeschreibung gilt für die Anwendung Vollmachtsdatenbank bis zur Ersetzung 
durch eine neue Leistungsbeschreibung. 
 

1.1 Ziele der Vollmachtsdatenbank 
Die zentrale Vollmachtsdatenbank ist eine Online-Anwendung für die Verwaltung von Voll-
machten zur Vertretung in Steuersachen zwischen den Mitgliedern der Kammer (nachfolgend 
Berufsträger) bzw. den von diesen vertretenen beruflichen Zusammenschlüssen (Bevoll-
mächtigter) und Mandant (Vollmachtgeber) sowie zur Weiterleitung von Daten an die Finanz-
verwaltung. 

Die Ziele der Vollmachtsdatenbank sind: 

• die elektronische Verwaltung der Vollmachten der Mandanten der teilnehmenden Nut-
zer 

• die Übermittlung der Vollmachtsinhalte (Vertretungsvollmacht) zur Speicherung bei der 
Finanzverwaltung für verschiedene Zwecke wie z.B. Steuerkontoabfrage und Bekannt-
gabevollmacht 

• die Vergabe von Berechtigungen für den Zugriff auf die elektronischen Daten der Man-
danten bei der Finanzverwaltung. 

 

1.2 Funktionen der Vollmachtsdatenbank 
• Zugang zur Vollmachtsdatenbank 

Der Zugang zur Vollmachtsdatenbank ist nur für berechtigte Berufsträger mit einem 
von der jeweiligen Kammer akzeptierten Zugangsmedium wie z.B. einem Kammer-
mitgliedsausweis oder einer SmartCard für Berufsträger, wenn die Kammer diese im 
Berufsregister einträgt, möglich („Zugangsmedium für Berufsträger“). 
 
Als Kammer im Sinne dieser Leistungsbeschreibung wird die berufsständische Ver-
tretung des Berufsträgers verstanden, welcher zur steuerlichen Beratung nach sei-
nem Berufsrecht berechtigt ist. 

• Registrierung an der Vollmachtsdatenbank (Anmeldedialog) 
Ein Berufsträger muss sich bzw. den durch ihn vertretenen beruflichen Zusammen-
schluss für die Nutzung der Vollmachtsdatenbank registrieren. Die Registrierung re-
gelt die vertragliche Grundlage zur Nutzung der Vollmachtsdatenbank. 

• Anlegen und Bearbeiten von Vollmachten 
Die Vollmachtsdatenbank unterstützt den Nutzer beim Anlegen und Bearbeiten der 
ihm bzw. dem beruflichen Zusammenschluss erteilten Vollmachten. Die Speicherung 
der Vollmachten erfolgt im vom Auftragsnehmer eingesetzten Rechenzentrum. 

• Import von Vollmachten 
Zur Erfassungserleichterung kann der Nutzer seine Vollmachtgeber-Stammdaten im-
portieren, sofern die von ihm genutzte Kanzleisoftware dieses unterstützt. Hierfür bie-
tet die Vollmachtsdatenbank eine definierte offene Importschnittstelle, die eine effizi-
ente Bestückung aus Datenbeständen der Kanzleiverwaltungssoftware ermöglicht. 
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• Löschung von Vollmachten 
Der Nutzer hat die Möglichkeit, Vollmachten aus der Vollmachtsdatenbank zu lö-
schen. Die Funktion dient zur Bereinigung der Daten und um die Vollmachtsdaten-
bank auf dem aktuellsten Stand zu halten. Bei Vertragsbeendigung werden die Daten 
in der Vollmachtsdatenbank innerhalb angemessener Frist gelöscht, soweit sie nicht 
noch für die Abwicklung des Vertrags (z.B. Abrechnung) benötigt werden. 

• Berechtigungsmanagement 
In der Vollmachtsdatenbank kann der Nutzer seinen Kanzlei-Mitarbeitern den Zugang 
zur Vollmachtsdatenbank erlauben und Untervollmachten für die von der Auftragneh-
merin bereitgestellten und von der Finanzverwaltung akzeptierten, anerkannten Zu-
gangsmedien vergeben und widerrufen; der Unterbevollmächtigte benötigt für den 
Zugang zur Vollmachtsdatenbank ein in der Vollmachtsdatenbank abrufbares Zu-
gangsmedium. 

• Datenübermittlung 
In regelmäßigen Abständen werden die zur Übermittlung vorgesehenen Daten aus 
der Vollmachtsdatenbank verschlüsselt zur Finanzverwaltung übermittelt. Weitere In-
formationen ergeben sich aus Anhang 1 „Datenübermittlung an Finanzverwaltung 
durch Vollmachtsdatenbank“. 
 
Zu einem definierten Zeitpunkt erfolgt die initiale Datenübermittlung über ELSTER al-
ler erteilten Vollmachten an die Finanzverwaltung. Anschließend werden in regelmä-
ßigen Zeitintervallen alle Änderungen übermittelt. 

• Rückmeldung der Finanzverwaltung 
Sofern die Finanzverwaltung Informationen an die Vollmachtsdatenbank rückmeldet, 
werden diese in der Vollmachtsdatenbank dem Nutzer zur Anzeige gebracht. 

• Einarbeitung 
Die Einarbeitung kann im Selbststudium anhand der Hilfe im Programm erfolgen. Für 
die Nutzung der Vollmachtsdatenbank sind Kenntnisse von Microsoft Windows und 
Internet Explorer empfehlenswert. 

 

1.3 Abgrenzung des Leistungsumfangs 
Für die Auswahl und Korrektheit der Daten in der Vollmachtsdatenbank ist der Nutzer 
selbst verantwortlich. 
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2 Technische Voraussetzungen für die Nutzung 

Um die Vollmachtsdatenbank zu nutzen, benötigen Nutzer einen Computer mit Microsoft 
Windows in einer unterstützten Betriebssystemversion. 
Details zu den unterstützten Betriebssystemen und Browsern finden Nutzer im Hilfe-Center in 
den Dokumenten „Übersicht aktuell unterstützter Arbeitsplatz-/Server-Betriebssysteme, Ser-
vice Packs und Systemkomponenten“ (Link) und „Übersicht aktuell unterstützter Browser“ 
(Link). 
 

Anwender benötigen weiterhin: 
• Internetzugang sowie 
• Zugangsmedium für Berufsträger (siehe oben Ziffer 1.2) oder entsprechende Un-

tervollmacht sowie 
• das Sicherheitspaket compact VDB, jeweils in der aktuellen Version sowie 
• ein SmartCard-Lesegerät. 

 

Weitere Informationen zum Sicherheitspaket finden Anwender im Hilfe-Center im Dokument 
„Leitfaden Sicherheitspaket“ (Link). Details zu den unterstützten SmartCard-Lesegeräten fin-
den Anwender im Hilfe-Center im Dokument „Information zu SmartCard-Lesegeräten“ (Link). 
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Anhang 1: 

Datenübermittlung an Finanzverwaltung durch Vollmachtsdatenbank 

Die folgenden Daten werden von der Vollmachtsdatenbank an die Finanzverwaltung über-
mittelt: 

Kanzleidaten und Bekanntgabeadressen 

• Kanzlei-ID: Intern in der VDB gebildete eindeutige Kanzlei-ID 
• Kanzleiname: Name der Kanzlei 
• Kanzleiadresse 

o Land: Land der Kanzlei 
o PLZ: Postleitzahl der Kanzlei 
o Ort: Ort der Kanzlei 
o Straße und Hausnr.: Straße und Hausnummer der Kanzlei 
o Postfach: Postfach der Kanzlei (nur bei erfasster Postfachadresse) 

• Bekanntgabeadresse(n) 
o PLZ: Postleitzahl der Kanzlei 
o Ort: Ort der Kanzlei 
o Straße und Hausnr.: Straße und Hausnummer der Kanzlei 
o Postfach: Postfach der Kanzlei (nur bei erfasster Postfachadresse) 

Berechtigungsdaten 

• User-ID des Kammermitgliedsausweises bzw. der VDB Zugangskarte 
• User-ID der Smartcard classic für Berufsträger: Nur, wenn die Kammer diese im Be-

rufsregister einträgt 
• User-ID weiterer Smartcards: Die im Sinne von Untervollmachten im laufenden Betrieb 

ggf. vom Berufsträger freigeschalten wurden. 
 

Vollmachtsdaten 

• Vollmacht-ID: Intern in der VDB gebildete eindeutige Vollmacht-ID 
• Kanzlei-ID: Intern in der VDB gebildete eindeutige Kanzlei-ID 
• Alle im jeweils geltenden amtlichen Vollmachtsformular inklusive Beiblatt des BMF 

enthaltenen Daten; der Ort der Unterschrift wird nur auf Anforderung der Finanz-
verwaltung übermittelt. 
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Anhang 2: 

Bestückung Berufsträgerstammdaten 

Die folgenden Daten aus dem Berufsregister der Kammer werden bei der Bestückung auto-
matisch in die Vollmachtsdatenbank übernommen: 

• Identifikation der Kammer: Name und Nummer der Kammer 
• Kennung des Berufsträgers/der Kanzlei bei der Kammer 
• Löschdatum: Mitgliedsende-Datum/Auflösungsdatum 
• Mitgliedsende-Grund 
• Berufsverbot Von 
• Berufsverbot Bis 
• User-ID des Kammermitgliedsausweises bzw. der VDB-Zugangskarte 
• User-ID der Smartcard classic für Berufsträgertyp: Natürliche oder juristische Person 
• Selbstständig: ja/nein (bei natürlichen Personen) 
• Geschlecht: männlich/weiblich (bei natürlichen Personen) 
• Name: Name des Beraters bei natürlichen Personen 
• Vorname: Vorname des Beraters (bei natürlichen Personen) 
• Titel: Titel des Beraters (bei natürlichen Personen) 
• Berufsbezeichnung: Berufsbezeichnung des Beraters (bei natürlichen Personen) 
• Kanzleiname: Kanzleiname (bei juristischen Personen) 
• Rechtsform: Rechtsform (bei juristischen Personen) 
• Land: Land der beruflichen Niederlassung 
• PLZ: PLZ der beruflichen Niederlassung 
• Ort: Ort der beruflichen Niederlassung 
• Straße: Straße der beruflichen Niederlassung 
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Anfragen zum Berufsregister und zur Eintragung der SmartCard für Berufsträger 
oder des Kammermitgliedsausweises 

Bei Fragen zu den Inhalten des Berufsregisters oder zur Eintragung der SmartCard für Berufs-
träger im jeweiligen Berufsregister der Steuerberaterkammer oder zum Kammermitgliedsaus-
weis wendet sich der Nutzer an seine zuständige Steuerberaterkammer. Eine Hilfe durch die 
BStBK ist in diesen Fällen nicht möglich. 
 

Leistungsumfang Service zur Vollmachtsdatenbank gegenüber den Nutzern 

1. Kostenlose elektronische Informationsmedien 
Den Nutzern der Vollmachtsdatenbank (VDB) der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) ste-
hen kostenlose elektronische Informationsmedien zur Verfügung. 

(1) Hilfe im Programm 
(2) Das Hilfe-Center ergänzt die Programmhilfen um tagesaktuelle Serviceinformatio-

nen und kann im Internet (Link) aufgerufen werden. Die Dokumente des Hilfe-Cen-
ter stehen kostenlos bereit. Bei Anfragen zu den Inhalten und zur Bedienung des 
Hilfe-Center ist ein Kontakt über die Hotline der Vollmachtsdatenbank möglich. Hier 
wird dem Nutzer bei Fragen zu Inhalten und Problemen durch einen Servicemitar-
beiter weitergeholfen. 

 

2. Telefonischer/Schriftlicher Service 
2.1. Datenschutz und Serviceauskünfte 
Bei telefonischem Kontakt ist zunächst die Angabe der Teilnehmernummer und der tagesak-
tuellen Service-TAN notwendig, um die Auskunftsberechtigung festzustellen. Die Service-
TAN kann der Nutzer in der Vollmachtsdatenbank unter dem Menüpunkt „Hilfe | Service-
TAN“ abrufen. 
Wenn der Nutzer keine Service-TAN zur Hand hat, ruft der Servicemitarbeiter zur Authentifi-
zierung den Nutzer unter der in der VDB gespeicherten Rufnummer, diese wurde im Rahmen 
der Registrierung abgefragt, zurück. 

Servicezeiten 
Die Servicemitarbeiter sind - vorbehaltlich der folgenden beiden Absätze - von Montag bis 
Freitag von 7.45 bis 18.00 Uhr erreichbar. 
Am 24. und 31.12. sowie an bundeseinheitlichen Feiertagen ist das Service-Center geschlos-
sen. 
An regionalen Feiertagen (Heilige Drei Könige, Fronleichnam und Allerheiligen) steht der Ser-
vice mit einem Notdienst zur Verfügung. 

2.2. Serviceleistungen 

Programmservice 
Der Programmservice unterstützt bei produktspezifischen Fragen. Das Entgelt für derartige 
Leistungen ist in untenstehender Ziff. 3 geregelt. 
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Kostenlos sind Anfragen 
• zu Störungen im Rechenzentrum, 
• bei Wünschen und Verbesserungsvorschlägen. 

 

So kann der Nutzer Kontakt aufnehmen 
Schriftlich 
per E-Mail: service@bstbk-vollmachtsdatenbank.de 
Telefonisch 
Für spezielle Anfragen zur Vollmachtsdatenbank steht folgende Rufnummer zur Verfügung: 
Tel.: 0800 0112344 
 
Individuelle Dienstleistungen 
Alternativ zum Programmservice besteht für den Nutzer die Möglichkeit, eine individuelle 
Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Sie bietet dem Nutzer damit die Möglichkeit, mit einem 
Programmspezialisten individuelle Themen zu besprechen und zu lösen. Das Entgelt für der-
artige Leistungen ist in untenstehender Ziff. 3 geregelt. 
Individuelle Dienstleistungen sind bspw.: 

• Beratung zur Programmeinrichtung, 
• Beratung zu Fachthemen, 
• Schulung, 
• Prozessberatung und individuelle Dienstleistungen. 

Hierauf wird der Nutzer im Vorfeld oder im Gespräch hingewiesen. 
 

3. Entgelte für Services und Lieferungen 
Den Nutzern stehen die vorstehend beschriebenen Serviceleistungen und die nachfolgend 
genannten Lieferungen und Leistungen zu folgenden Entgelten zur Verfügung: 

• 9,00 € pro telefonischem/schriftlichem Servicekontakt 
• 35,00 € pro angefangenen 15 Minuten (Individuelle Dienstleistung (IDL)) 
• 54,00 € pro mIDentity inkl. SmartCard 

Die vorstehend genannten Entgelte verstehen sich jeweils zuzüglich Umsatzsteuer, sofern an-
wendbar. 
 

4. Änderungen 
Der BStBK ist es gestattet und diese behält sich vor, die oben in Ziff. 2.2 genannten Kontakt-
daten zu ändern. 
Ebenso ist es der BStBK gestattet und diese behält sich vor, die in diesem Dokument genann-
ten Links zu ändern. 
In beiden vorstehend genannten Fällen wird die BStBK den Nutzer der VDB vorab informieren. 
Die BStBK wird im Fall von Änderungen eine aktuelle Fassung dieses Dokuments bereitstel-
len, welche die vorhergehenden Fassungen ersetzt. 
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